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versen Forderungen nach Kldrungen und
Akzentverschiebungen grundsétzlich einen
Bedarf nach Uberpriifung des Vernehmlas-
sungsentwurfs zum Armeeleitbild XXI. Erst
die sorgfaltige Detailauswertung aller einge-
gangenen Stellungnahmen wird aber zeigen,
von welcher Tragweite ein Uberarbeitungs-
bedarf am Armeeleitbild ist, und welchen
Einfluss eine Uberarbeitung auf den Projekt-
zeitplan Armee XXI hat.

Leitbild Bevdlkerungsschutz

Gesamthaft gesehen wird der inhaltlichen
Stossrichtung des Reformprojekts, wie sie im
neuen Bundesgesetz und im Leitbild zum
Bevolkerungsschutz zum Ausdruck kommt,
weitestgehend zugestimmt. Damit werden
die politischen Grundsatzentscheide, wie sie
bereits mit den Eckwerten (Leitlinien) im
Friihling 2000 mit den Kantonen vereinbart
wurden, bestatigt. Zu erwédhnen sind folgen-
de Kernpunkte:

— primédre Ausrichtung des Bevolkerungs-
schutzes auf Katastrophen und Notlagen;

- grundsétzliche Zustindigkeit der Kantone
fur den Bevélkerungsschutz, damit ver-
bunden angepasste Aufgabenteilung zwi-
schen Bund und Kantonen sowie Wechsel
von der Beitrags- zur Zustindigkeitsfinan-
zierung beim Zivilschutz;

- Konzeption des Bevolkerungsschutzes als
ziviles Verbundsystem der finf Partneror-
ganisationen Polizei, Feuerwehr, Gesund-
heitswesen, technische Betriebe und Zivil-
schutz unter einem gemeinsamen zivilen
Koordinations- und Fihrungsorgan;

- markante Reduktion der Personalbestande
der Milizorganisationen (Feuerwehr von
ca. 160 000 auf ca. 110 000, Zivilschutz
von ca. 275 000 auf ca. 105 000);

- Beibehaltung der Schutzraumbaupflicht in
stark reduzierter Form und Werterhaltung
der inskiinftig noch nétigen Schutzanlagen;

- subsididre Unterstutzung durch die Armee.
Alle Kantone erkldren sich mit dem neuen Fi-
nanzierungsmodus im Zivilschutz einverstan-
den. Damit tragen zukUnftig die Kantone und
der Bund die Kosten gemass ihren Zustandig-
keiten. Die bisherige Beitragsfinanzierung
entfillt. Eine Mehrheit der Kantone fordert
allerdings im Rahmen der Vernehmlassung
einen sogenannten «Sockelbeitrag» des Bun-
des, zum Beispiel fiir die Grundausbildung
der Zivilschutzangehorigen. Zu. prazisieren
sind im weiteren noch Details wie etwa Fra-
gen zum Wehrpflichtersatz und der Erwerbs-
ausfallentschadigung.

Mehrere Kantone wiinschen auf einen
spateren Zeitpunkt hin eine Neukonzeption
der Dienstpflichten. Zur Diskussion wird et-
wa eine allgemeine Dienstpflicht gestell,
welche allerdings eine Verfassungsanderung
bedingen wiirde. Die Sozialdemokratische
Partei und der Schweizerische Gewerk-
schaftsbund fordern die Abschaffung der
Schutzdienstpflicht, ebenso der Schutzraum-
baupflicht. O

RUSTUNGSKONTROLLE UND ABRUSTUNGSPOLITIK

Glaubwiirdige Rolle
der Schweiz

Die Riistungskontroll- und Abriistungs-
politik (RAP) hat in der Aussen- und
Sicherheitspolitik der Schweiz eine
prioritiare Bedeutung. Nach dem Ende
des «Kalten Krieges» wurde die RAP
verstarkt. Heute umfasst sie neben
Tatigkeiten in den traditionellen Be-
reichen der Massenvernichtungswaffen,
der konventionellen Waffen und der
Riistungsexport-Kontrolle ein besonde-
res Engagement fiir die menschliche
Sicherheit allgemein.

as grundsatzliche Ziel der schweizerischen
RAP ist die internationale Sicherheit und
Stabilitdt auf moglichst tiefem Rustungsnive-
au. Dabei strebt die Schweiz nicht diskrimi-
nierende, nachvollziehbare, volkerrechtlich
bindende und universelle Rustungskontroll-
und Abristungsregimes an. Die Massenver-
nichtungswaffen sollen nach schweizerischer

Auffassung vollstandig beseitigt werden.

Die Vertiefung der internationalen Zusam-
menarbeit nach dem «Kalten Krieg» hat neue
Rahmenbedingungen fiir die RAP geschaffen.
Die Schweiz hat diesen Handlungsspielraum
konsequent genutzt. Um ihren Zielsetzungen
Nachdruck zu verleihen, ist die Schweiz
samtlichen multilateralen Abkommen und
Verhandlungsgremien beigetreten, die ihr
heute offen stehen. Unter anderem hat sie
sich eingesetzt fur
— den Abschluss des Ubereinkommens tber

das Verbot chemischer Waffen:

— die Vereinbarungen uber vertrauens- und
sicherheitsbildende Massnahmen im Rah-
men der OSZE;

- das Zustandekommen des Vertrages uber
ein vollstindiges Verbot von Kernwaffen-
versuchen.

Ausserdem ist die Schweiz seit 1996 Vollmit-

glied der Genfer Abristungskonferenz.

Humanitat kontra Geld und Macht

In den letzten Jahren ist nun — zum Teil
ausserhalb der institutionalisierten internatio-

Die Schweiz hat ihre Gesetz-
gebung den internationalen
Entwicklungen angepasst,

so durch Anderung des Kriegs-
materialgesetzes von 1995
und durch das neue Giiter-
kontrollgesetz von 1996.

nalen Strukturen — eine neue Form der RAP ent-
standen. Sie befasst sich mit Waffenkategorien,
die téglich Opfer fordern. Die Schweiz enga-
giert sich fiir diese «<menschliche Sicherheit»
besonders stark, weil dies nicht nur ihren
aussen- und sicherheitspolitischen Zielen
dient, sondern auch ihrer humanitiren Tradi-
tion entspricht. Die schweizerischen Aktionen
betreffen vor allem Personenminen und Klein-
waffen. (Anmerkung der Redaktion: Ein in der
Stossrichtung richtiges, aber auch sehr ehr-
geiziges Ziel, wenn man sich vor Augen halt,

Die Schweiz hat alle eigenen
Personenminen vernichtet
und unterstiitzt durch Fach-
wissen und Ausbildung
andere Staaten bei der Ver-
nichtung ihrer Bestdnde.

welche Nationen zum Beispiel gegen ein Land-
minenverbot sind und aus welchen Quellen
die vielen Millionen Kleinwaffen samt zuge-
horiger Munition stammen, die in falschen
Hénden so unsaglich viel Leid anrichten.) Bei
den Personenminen und weiteren speziellen
Munitionsarten macht sich die Schweiz stark
fur eine umfassende Umsetzung der Minen-
verbots-Konvention von 1997, die im selben
Jahr von der Schweiz unterzeichnet wurde.
Sie setzt sich zudem ein fir die Weiterent-
wicklung der Konvention tiber inhumane Waf-
fen von 1980. Insbesondere unterstitzt sie Be-
mithungen um die Einfihrung von Minimal-
standards fur Selbstzerstérung und Selbstent-
scharfung von Tochtermunition sowie um die
Modernisierung des Verbots von Dum-Dum-
Geschossen. Zudem leistet die Schweiz einen
namhaften finanziellen Beitrag an das Genfer
Internationale Zentrum fiir humanitare Minen-
rdumung. Zurzeit ist sie daran, einen fiir inter-
nationale Einsdtze bestimmten Pool von 40
technischen Experten aufzubauen und sie be-
teiligt sich personell, materiell und finanziell
an Minenrdaum-, Praventions- und Opferhilfe-
projekten in rund einem Dutzend Landern.
Bei den Kleinwaffen beteiligt sich die
Schweiz an allen internationalen Anstrengun-
gen, die den langfristigen Zielen der Nicht-
weiterverbreitung und der Missbrauchsbe-
kampfung dienen. Insbesondere setzt sie sich
im UNO-Prozess fir mehr Transparenz bei
der Ruckverfolgung und Markierung von
Kleinwaffen ein. Zudem hat sie wesentlich
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zur Ausarbeitung des OSZE-Dokumentes
tber Kleinwaffen beigetragen und fithrt im
Rahmen der Partnerschaft fur den Frieden
praktische Ausbildungskurse zur Verbesse-
rung der Lagersicherheit durch.

Politik der kleinen Schritte

Bei den Nuklearwaffen ist das Ziel lang-
fristig, da die geostrategische Stabilitat (sprich
Ristungsgleichgewicht) Vorrang hat. Bis da-
hin steht (der fromme Wunsch) der Nicht-
Weiterverbreitung dieser Waffen (und/oder
der Verbreitung des Wissens zu ihrer Herstel-
lung) im Vordergrund. Konkret: Die Schweiz
will die Wirksamkeit des Vertrags Uber die
Nicht-Weiterverbreitung von Kernwaffen aus
dem Jahr 1968 erhohen. Sie ermuntert die
Nuklearwaffen-Staaten deshalb zur Umset-
zung ihrer Versprechen und namentlich zu
weiteren konkreten Abrlstungsschritten.
Weiter setzt sie sich ein fur
— die Stdrkung der internationalen Atom-

energieagentur;

— die Schaffung neuer kernwaffenfreier Zo-
nen in Regionen, wo die entsprechenden
Voraussetzungen erflllt sind;

— die Inkraftsetzung des Vertrages tber ein
vollstindiges Verbot von Kernwaffenver-
suchen von 1996;

— Verhandlungen (iber ein Verbot der Her-
stellung von hoch angereichertem Uran
und Plutonium fur Waffenzwecke;

— die Stdrkung der Exportkontrollen.

Auf globaler Ebene geht

es ganz allgemein darum,
keinen weiteren Schub —
vor allem in der nuklearen
Riistung — auszulosen.

FOTO: ARCHIV

Die Schweiz setzt
sich engagiert fiir
Riistungsbe-
schriankung und
Riistungskontrolle
ein.

Chemische und biologische Waffen:
viele gute Dienstleistungen

Leicht macht es sich die Schweiz mit ihren
Bemuhungen zur internationalen Durchset-
zung einer Ristungskontroll- und Abriistungs-
politik beileibe nicht. So fordert sie eine vor-
behaltlose und wirksame Umsetzung des
Ubereinkommens Uber das Verbot chemi-
scher Waffen von 1993. Entsprechend unter-
stitzt sie — Uber den ordentlichen Mitglieder-
beitrag hinaus - in verschiedener Weise die
Organisation fiir das Verbot von Chemiewaf-
fen in Den Haag. Sie bietet die Dienstleistun-
gen und das Fachwissen des Labors Spiez so-
wie des AC-Schutzdienstes und der Unter-
gruppe Friedensforderung und Sicherheits-

Die Schweiz ist daran, zu-
sammen mit Fachleuten aus
Industrie und Wissenschaft
ein Ausbildungsprogramm
fiir B-Waffen-Inspektoren

aufzubauen.

kooperation des Generalstabes an. Zusam-
men mit der schweizerischen chemischen In-
dustrie bildet sie in spezialisierten Kursen un-
ter anderem Inspektoren fir die Industrieve-
rifikation aus.

Im Rahmen der Verpflichtung zu gegen-
seitiger Hilfe halt die Schweiz Schutz- und
Entgiftungsmaterial sowie Nachweisgerate
fur Staaten bereit, die von C-Waffen-Einsat-
zen betroffen sind und sie bildet Instruktoren
in der Verwendung dieser Materialien und
Geriéte aus. Zudem engagiert sich die Schweiz
bei Abristungs- und Konversionsprojekten
im C-Bereich, unter anderem in Albanien und
Russland. Schliesslich waren Schweizer Ex-
perten wiederholt an internationalen Verifi-
kationsmissionen der UNO beteiligt, so zum
Beispiel im Irak.

Auch im Bereich der biologischen Waffen
ist die Schweiz aktiv. Sie setzt sich dafur ein,
dass das Ubereinkommen tber das Verbot
der Entwicklung, Herstellung und Lagerung
bakteriologischer Waffen und von Toxinwaf-
fen sowie tber die Vernichtung solcher Waf-
fen von 1975 (1) um ein rechtlich verbindli-
ches und wirksames Verifikationssystem er-
ganzt wird. Sie unterstitzt eine hierfiir beno-
tigte Organisation und bietet Genf als deren
Sitz an. £l

Quelle: VBS Information. Redaktionelle Be-
arbeitung und Anmerkungen: Eduard Reinmann

HALBJAHRESBILANZ DER NAZ

Stagnation der Ereighismeldungen

VBS. Im ersten Semester 2001 gingen
bei der Nationalen Alarmzentrale (NAZ)
190 Ereignismeldungen ein. Damit blieb
die Zahl gegeniiber dem Vergleichswert
aus dem Vorjahr von 187 praktisch kon-
stant.

egenliber dem zweiten Semester 2000
Ggingen die Ereignismeldungen um 10 Pro-
zent zurlick. Weiterhin stammt das Gros der
Meldungen aus dem Ausland mit einem An-
teil von rund 85 Prozent. Dabei entféllt ein
Grossteil auf Kernanlagen in Osteuropa und
Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Nebst
den fachlichen Meldungen leiteten die 8 Pi-
kettdienstleistenden der NAZ noch 44 Mel-

dungen des Schweizerischen Erdbebendiens-
tes an die zustdndigen Kantonspolizeien weiter.

Trotz der Stagnation der Ereignismeldungen
riickte die NAZ in den ersten Monaten dieses
Jahres durch zwei grosse Ereignisse ins Ram-
penlicht. Zum Thema «abgereichertes Uran»
bzw. «DU-Munition» erstellte die NAZ bereits
Ende des letzten Jahres eine umfassende Lage-
beurteilung. Fast gleichzeitig sorgte die russi-
sche Raumstation «Mir» fiir Schlagzeilen, die
schliesslich Ende Marz in den stdlichen Pazi-
fik stiirzte. Obwohl die Gefahr fir die Schwei-
zer Bevolkerung praktisch null war, arbeiteten
die Fachspezialisten in der Endphase rund um
die Uhr. Informationschef Felix Blumer: «Es
braucht praktisch den gleichen Arbeitsauf-

wand, seriés zu beweisen, dass ein Ereignis
ungefdhrlich ist, wie die Abschdtzung einer
eigentlichen Gefahrenlage.»

Ende Mai nahmen Vertreter der NAZ an
einer internationalen Ubung mit dem franzo-
sischen Kernkraftwerk Gravelines teil. Dabei
wurde unter anderem die von der NAZ
initiierte Elektronische Lagedarstellung auf
internationaler Ebene getestet. Ende Juni
flhrte die NAZ mit einem Super-Puma ihre
Radioaktivitatsmessungen aus der Luft durch.
Dabei wurden routineméssig die Kernkraft-
werke Muhleberg und Leibstadt tiberflogen.
Das Messprogramm, das nirgends unerwartet
hohe Radioaktivititswerte an den Tag brach-
te, wurde mit einer Medienorientierung ab-
geschlossen. Dabei informierten das Kern-
kraftwerk Muhleberg, der Kanton Bern und
die betroffenen Bundesstellen gemeinsam
tber ihre Vorbereitungen beziglich eines
radiologischen Storfalls. £l



	Glaubwürdige Rolle der Schweiz

